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 Veröffentlicht am 24.06.1999

Norm

ABGB §1284 C

ZPO §14 Bd

Rechtssatz

Hinsichtlich der Frage der Ausübung des Wohnrechts durch einen von zwei wohnberechtigten Übergebern des

Übergabsvertrages unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des vertraglichen und dinglichen Wohnrechts kann von

einer einheitlichen Streitgenossenschaft nach § 14 ZPO keine Rede sein.
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